
gilt auch für bereits rechtskräftig ausgesprochene, jedoch noch nicht verwirk
lichte Strafen.

(2) Die Verwirklichung bereits vor Inkrafttreten der Strafprozeßordnung rechts
kräftig ausgesprochener Geldstrafen ist innerhalb von sechs Monaten vom Mini
sterium des Innern, Verwaltung Strafvollzug, auf die zuständigen Gerichte über
zuleiten, sofern diese Geldstrafe nicht in dieser Frist verwirklicht werden 
kann.
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Diese Bestimmung ist durch die erfolgte 
Überleitung der Strafenverwirklichung 
gegenstandslos.

§9
Verwirklichung bedingter Verurteilungen

Eine vor Inkrafttreten des Strafgesetzbuches erfolgte bedingte Verurteilung wird 
gemäß §§ 1 und 2 des Strafrechtsergänzungsgesetzes vom 11. Dezember 1957 
(GBl. I Nr. 78 S. 643) verwirklicht.

§10
Verwirklichung von Erziehungsmaßnahmen und Strafen, 
die nach den Bestimmungen des Jugendgerichtsgesetzes 

vom 23. Mai 1952 ausgesprochen wurden

(1) Erziehungsmaßnahmen oder Strafen nach den Bestimmungen des Jugend- 
• gerichtsgesetzes vom 23. Mai 1952 (GBl. Nr. 66 S. 411), die vor Inkrafttreten des

Strafgesetzbuches und der Strafprozeßordnung rechtskräftig ausgesprochen wur
den, werden nach den §§ 15, 16 Abs. 1 und §§ 19 bis 21 des Jugendgerichtsgesetzes 
verwirklicht.

(2) Bei Anwendung des § 16 Abs. 1 des Jugendgerichtsgesetzes ist zu prüfen, ob 
der Jugendliche vom Gericht erteilten Weisungen böswillig nicht nachkommt. 
Anstelle der vorgesehenen Heimerziehung ist gemäß § 70 Abs. 4 StGB Jugendhaft 
bis zu zwei Wochen auszusprechen.

Diese Bestimmungen regelten die Ver- sprochen wurden und sind inzwischen 
wirklichung von Strafen, die nach auf- gegenstandslos, 
gehobenen Rechtsvorschriften ausge-

§11
Rechte und Pflichten des Kapitäns 

bei strafbaren Handlungen an Bord

(1) Bei Verdacht einer strafbaren Handlung an Bord eines Seeschiffes der Deut
schen Demokratischen Republik ist der Kapitän verpflichtet, die erforderlichen 
Sicherungsmaßnahmen zu veranlassen. Er hat insbesondere die notwendigen Be
weise zu sichern. Dazu kann er in Anwesenheit von zwei Schiffsoffizieren die 
Sachen eines Verdächtigen durchsuchen und solche Sachen, die als Beweismittel 
dienen können, in Verwahrung nehmen.
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